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S.-H. Gemeindetag  Reventlouallee 6  24105 Kiel  24105 Kiel, 20.08.2020 

Empfänger   

der SHGT – info – intern Reventlouallee 6/ II. Stock 

- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 

- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 

im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 

 Internet: www.shgt.de 

 
 Aktenzeichen:53.40.01/40.00.96.02 AW/Pe 

 Zuständig: Herr Am Wege 

 Telefon/Durchwahl: 53 

 

SHGT - info - intern Nr. 291/20 

Sofortausstattungsprogramm zum DigitalPakt Schule 

Umfrage des SHGT zur Auskömmlichkeit des Schulträgerbudgets  

 
Mit info-intern Nrn. 286, 247, 220, 210/20 u.a. haben wir umfassend über das Sofortausstat-
tungsprogramm des Bundes - Fristablauf zum Mittelabruf 31.08.2020 - berichtet. Ziel des 
Programms ist es, Schülerinnen und Schüler (SuS) die bedürftig sind, mit entsprechenden 
digitalen Endgeräten durch die Schule auszustatten.  
 
Für die Klärung einer eventuellen Ergänzungsfinanzierung müssen wir wissen, ob die Mittel 
für die Schulträger mit Blick auf deren Zweck auskömmlich sind oder ob Mehrbedarfe beste-
hen. Daher bitten wir alle Schulträger, die nachfolgenden Fragen in der Anlage kurzfristig zu 
beantworten, damit wir ggf. weitere Bedarfe der kreisangehörigen Schulträger anmelden 
können. 

 
• Konnte mit den digitalen Endgeräten, die über Mittel des Sofortausstat-

tungsprogramms beschafft wurden oder beschafft werden, der ermittelte 
Bedarf vollständig gedeckt werden? 

 
• Falls nein: Wie hoch ist der ungedeckte Bedarf an digitalen Endgeräten 

(Anzahl Geräte / finanzieller Aufwand)? 
 

Eine Fehlanzeige ist nicht erforderlich! Wir bitten um Übermittlung des Antwortbogens aber 
nur dann, wenn die erste Frage mit „NEIN“ beantwortet wurde. 
 
Wir bitten um eine Rücksendung der Fragebögen an die Geschäftsstelle des SHGT bis zum 
 

31. August 2020. 
 
Herzlichen Dank für die Mitwirkung! 
 

- Ende info - intern Nr. 291/20 - 
Anlage 
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